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In dem Verfahren 

über 

die Verfassungsbeschwerde 

 
 
1. der Frau B..., 

2. des Herrn W…, 

3. der Frau W…, 
 

- Bevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. Uwe Lipinski,  
Bahnhofstraße 55 - 57, 69115 Heidelberg - 

 
gegen das Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in  

sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz - NetzDG) 
vom 1. September 2017 (BGBI I S. 3352) 

 
u n d  Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 
u n d  Antrag auf Richterablehnung 
 
 
hat die 2. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch 
 

die Richter Masing, 
 Paulus, 
 Christ 

gemäß § 93b in Verbindung mit § 93a BVerfGG in der Fassung der Bekannt-
machung vom 11. August 1993 (BGBl I S. 1473) 
am 23. April 2019 einstimmig beschlossen: 
 

Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung 
angenommen. 

Mit der Nichtannahme der Verfassungsbeschwerde wird 
der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 
gegenstandslos (§ 40 Abs. 3 GOBVerfG).  
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G r ü n d e : 

I. 

Die Verfassungsbeschwerde wendet sich unmittelbar gegen Vorschriften des 
Gesetzes zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken 
(Netzwerkdurchsetzungsgesetz - NetzDG) vom 1. September 2017. Die Be-
schwerdeführer machen insbesondere geltend, in ihrer Meinungsfreiheit aus Art. 5 
Abs. 1 Satz 1, 1. Hs. GG betroffen zu sein. Als Nutzer des Netzwerks Facebook 
seien sie mehrfach von der Löschung von Beiträgen und in Einzelfällen auch von 
der vorübergehenden Sperrung von Nutzerprofilen betroffen gewesen. Diese sei-
en von den Netzwerkeanbietern zwar auf deren sich selbst gegebene „Gemein-
schaftsstandards“ gestützt worden. In Wirklichkeit seien sie jedoch auf die Vor-
schriften des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes zurückzuführen. Des Weiteren se-
hen sich die Beschwerdeführer auch in ihrer Informationsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 
Satz 1, 2. Hs. GG verletzt, denn sie könnten aufgrund der Löschungen und Sper-
rungen Beiträge von Dritten nicht mehr zur Kenntnis nehmen und sich somit nicht 
aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert unterrichten. Zugleich begehren 
die Beschwerdeführer mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, 
das Netzwerkdurchsetzungsgesetz vorläufig außer Vollzug zu setzen. Fachge-
richtlichen Rechtsschutz haben sie vor der Erhebung der Verfassungsbeschwerde 
nicht gesucht.  

II. 

Die Verfassungsbeschwerde ist nicht zur Entscheidung anzunehmen, weil die 
Annahmevoraussetzungen des § 93a Abs. 2 BVerfGG nicht vorliegen. Die Verfas-
sungsbeschwerde ist unzulässig. 

1. Soweit sich die Beschwerdeführer auf eine Verletzung der Meinungsfreiheit 
aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1, 1. Hs. GG unmittelbar durch die angegriffenen Vorschrif-
ten berufen, fehlt es ihnen an einer unmittelbaren Betroffenheit. Sie haben inso-
weit gegen die aufgrund des Gesetzes ergehenden Maßnahmen vorzugehen und 
im Hinblick darauf zunächst den fachgerichtlichen Rechtsweg zu erschöpfen. 

Wenn sich eine Verfassungsbeschwerde - wie hier - unmittelbar gegen ein 
Gesetz richtet, setzt die Beschwerdebefugnis voraus, dass der Beschwerdeführer 
durch die angegriffenen Normen selbst, gegenwärtig und unmittelbar in seinen 
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Grundrechten betroffen ist (vgl. BVerfGE 115, 118 <137> m.w.N.; stRspr). Dies ist 
vorliegend nicht der Fall.  

a) An einer gegenwärtigen Selbstbetroffenheit fehlt es allerdings nicht schon 
deswegen, weil sich die angegriffenen Vorschriften nicht an die Beschwerdeführer, 
sondern an die Anbieter sozialer Netzwerke richten und diese als private Dritte 
verpflichten, bestimmte Inhalte zu entfernen oder zu sperren. Denn die Anbieter 
sind bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ohne Entscheidungsfreiraum 
unbedingt zur Entfernung oder Sperrung der von den Beschwerdeführern in sozia-
len Netzwerken verbreiteten Inhalten verpflichtet. Die Vorschriften führen so mit-
tels Einschaltung der Netzwerkanbieter unmittelbar und gegenwärtig zu einem 
Eingriff in die Meinungsäußerungsfreiheit der Beschwerdeführer (vgl. BVerfGE 
130, 151 <176> m.w.N.). 

b) An der Unmittelbarkeit fehlt es jedoch deshalb, weil die Vorschriften erst 
aufgrund je auf den Einzelfall bezogener Vollzugsakte, nämlich durch deren An-
wendung seitens der Netzwerkanbieter bezüglich einzelner Inhalte Wirkung entfal-
ten. Die Netzwerkanbieter haben die Anforderungen des § 3 NetzDG für die jewei-
ligen Beiträge einzeln zu prüfen und umzusetzen. Dabei handelt es sich auch nicht 
um einen Fall, in dem die Betroffenen keine Kenntnis von den Vollzugsakten er-
langen und deshalb von dem Erfordernis der Unmittelbarkeit abgesehen werden 
könnte (vgl. BVerfGE 130, 151 <176>; 141, 220 <261 f., Rn. 82>). Vielmehr sind 
die Beschwerdeführer von einer etwaigen Entscheidung über die Sperrung oder 
Entfernung eines Inhalts gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 5 NetzDG jeweils unverzüglich zu 
informieren. 

Entsprechend ist es den Beschwerdeführern hinsichtlich der ihnen mitgeteilten 
Vollzugsakte möglich, Rechtsschutz zunächst vor den Fachgerichten zu suchen. 
Insoweit haben sie den Rechtsweg zu erschöpfen (§ 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG). 
Hierbei kann inzidenter auch die Verfassungsmäßigkeit der Vorschriften des 
Netzwerkdurchsetzungsgesetzes überprüft werden. Auch die Frage, wieweit die 
Löschungen und Sperrungen auf das Netzwerkdurchsetzungsgesetz zurückzufüh-
ren sind, ist dabei zunächst im fachgerichtlichen Verfahren einer Klärung zuzufüh-
ren. 

2. Auch soweit sich die Beschwerdeführer auf eine Verletzung ihrer Informati-
onsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1, 2. Hs. GG berufen, ist ihre Verfassungsbe-
schwerde unzulässig. Es fehlt an einer substantiierten Darlegung, selbst in eige-
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nen Grundrechten verletzt zu sein. Allein der Vortrag, dass sie etwaige Beiträge 
von Dritten nicht zur Kenntnis nehmen können, weil diese durch Netzwerkanbieter 
auf der Grundlage des Gesetzes gesperrt oder gelöscht wurden, reicht hierfür 
nicht aus. 

3. Die von den Beschwerdeführern gegen den Vizepräsidenten Prof. Dr. Har-
barth und die Richterin Prof. Dr. Baer gerichteten Ablehnungsgesuche bedürfen 
keiner Entscheidung, denn beide sind nicht Mitglieder der hier zur Entscheidung 
über die Annahme der Verfassungsbeschwerde berufenen Kammer (vgl.  
BVerfGE 131, 239 <252>; 133, 377 <405>). 

Von einer weiteren Begründung wird nach § 93d Abs. 1 Satz 3 BVerfGG ab-
gesehen. 
 
Diese Entscheidung ist unanfechtbar. 
 
 
 

Masing  Paulus  Christ 
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